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Amtliches.
BeUanntnrachun g

über Käse. Vom 13. Januar 1916.
Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Ge¬

setzes über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirt¬
schaftlichen Matznahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs-Gesetzbl. S . 327) folgende Verordnung erlassen:

8 l.
Für den Verkauf von Käse werden folgende

Höchstpreise festgesetzt:
Hersteller

preis
für 50 kg
in Mark

Ladenpreis
für

0,5 kg
in Mark

1. Hartkäse.
1. Bester, gespeicherter, wenigstens

3 Monate alter Rundkäse nach
Emmentaler Art mit einem Fett¬
gehalte von wenigstens 40 vom
Hundert der Trockenmasse . .

2. Emmentaler Ausschutz sowie Käse
nach Schweizer Art mit einem
Fettgehalte von weniger als 40,
aber von wenigstens 30 vom
Hundert der Trockenmasse. .

3. Tilsiter, Elbinger, Wilstermarsch¬
käse, Käse nach Holländer (Gou¬
da, Edamer) Art und anderer
Hartkäse mit einem Fettgehalte
von wenigstens 40 vom Hundert
der Trockenmasse.

4. Tilsiter, Elbinger, Wilstermarsch¬
käse, Käse nach Holländer(Gou¬
da, Edamer) Art und anderer
Hartkäse mit einem Fettgehalte
von weniger als 40, aber von
wenigstens 20 vom Hundert der
Trockenmasse . . . . . .

5. Hartkäse mit einem Fettgehalte
von weniger als 20 vom Hun¬
dert der Trockenmasse . . .

2. Weichkäse.
1. Weichkäse nach Camembert, Brie,

Neuschateller, Münster Art mit
einem Fettgehalte von wenigstens
50 vom Hundert der Trocken¬
masse .

2. Weichkäse nach Camembert, Brie,
Neuschateller. Münster Art mit
einem Fettgehalte von weniger
als 50, aber von wenigstens 40
vom Hundert der Trockenmasse 100 1, 30

3. Weichkäse mit einem Fettgehalte
von wenigstens 40 vom Hundert
der Trockenmasse (Limburger,
Romadur und ähnlicher Käse . 75 1, 10

in Stücken von 60 oder 120
Gramm verpackt (Frühstücks¬
oder Delikatetzkäse) . . . . 85 1,2«

4. Weichkäse mit einem Fettgehalte
von wenigstens 15 vom Hundert
der Trockenmasse . 45 0, 80

in Stücken von 60 oder 120
Gramm verpackt (Frühstücks¬
oder Delikatetzkäse) . . . . 55 0,g„

5. Weichkäse mit einem Fettgehalte
von weniger als >5 vom Hundert
der Trockenmasse . 40 0, 60

3 Quark und Quarkkäse.
1. Gepreßter Molkereiquark (Noh-

stoff für Quarkkäse) . . . . 30 -
2. Speisequark mit einem Wasser¬

gehalte von höchstens 75 vom
Kundert . 35 0, 50

3 Frischer Quarkkäse (Harzer,
Spitz-, Stangen-, Faust- und
ähnlicher Käse . 45 0, 7O

4. Ausgereifter Quarkkäse(Harzer,
Spitz-, Stangen-, Faust- und
ähnlicher Käse) . . . . . . 55 0,8g
Herstellerpreis ist der Preis , der, abgesehen von

den Fällen des Abs. 3, beim Verkaufe durch den Her¬
steller nicht überschritten werden darf Er schließt die
Kosten der handelsüblichen Verpackung, der Beförde¬
rung zur nächsten Verladestelle des Herstellungsortes
und der Verladung ein. Wird der Kaufpreis länger
als 30 Tage gestundet, so darf ein Zuschlag bis zu
zwei vom Hundert Jahreszinsen über Reichsbankdis¬
kont gefordert werden.

Ladenpreis ist der Preis , der beim Verkauf in
Mengen bis zu 5 Kilogramm einschließlich durch den

110 1,60

100 1,50

110 1, 40

80 l,io

60 0, 80

\

120 1, 50

Hersteller oder den Händler an den Verbraucher nicht
überschritten werden darf.

8 2
Der Reichskanzler kann zur Berücksichtigung ver¬

änderter Gestehungskosten die Höchstpreise nach An¬
hörung von Sachverständigen abändern.

8 3
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen

bestimmten Behörden können zur Berücksichtigung der
besonderen Verhältnisse in den verschiedenen Wirtschafts¬
gebieten Abweichungen von den Höchstpreisen für ihren
B-zirk oder Teile ihres Bezirkes anordnen. Zu Ab¬
weichungen nach oben ist die Zustimmung des Reichs¬
kanzlers erforderlich.

Sie können innerhalb der für die einzelne Käseart
festgesetzten Höchstgrenze besondere Höchstpreise für ein¬
zelne Käsesorten festsetzen.

Bei Verschiedenheitder Preise am Orte der land¬
wirtschaftlichen oder gewerblichen Niederlassung oder am
Wohnort des Käufers und des Verkäufers sind die für
den Ort der landwirtschaftlichen oder gewerblichen Nie¬
derlassung oder den Wohnort des Verkäufers geltenden
Preise maßgebend.

8 4
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen be¬

stimmten Behörden können für den Verkauf durch den
Handel, abgesehen von den Fällen des § 1 Abs. 3,
Zuschläge zum Herstellerpreis festsetzen.

8 5
Die Herstellung von anderem Käse als dem, für

den im 8 1 Höchstpreise festgesetzt sind, ist verboten.
Dies gilt nicht für Kräuterkäse und für Käse nach

Roquefort-Art.
Die Landeszentralbehördenkönnen weitere Ein¬

schränkungen der Erzeugung hinsichtlich der Käsesorten
und der Herstellungsmengen der einzelnen Käsesorten

.treffen.
8 6

Die Vorschriften der Verordnung finden keine An¬
wendung auf Käse, der im Ausland hergestellt ist.

Der Reichskanzler kann Bestimmungen über den
Verkehr mit diesem Käse treffen. Soweit er von dieser
Befugnis keinen Gebrauch macht, können die Landes¬
zentralbehörden Bestimmungen über den Vertrieb und
die Preisstellung dieser Käse im Kleinhandel treffen.
Dabei kann bestimmt werden, daß Zuwiderhandlungen
gegen diese Bestimmungen mit Gefängnis bis zu sechs
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert
Mark bestraft werden.

8 7
Die Beamten der Polizei und die von der Polizei

beauftragten Sachverständigen sind befugt, in die Ge¬
schäftsräume, in denen Käse hergestellt, gelagert oder
verkauft wird, jederzeit einzutreten, daselbst Besichti¬
gungen vorzunehmen, Geschäftsaufzeichnungen einzusehen
und nach ihrer Auswahl Proben zur Untersuchung ge¬
gen Empfangsbestätigung zu entnehmen.

Die Unternehmer und Leiter von Betrieben, in
denen Käse hergestellt oder verkauft wird, sind ver¬
pflichtet, den Beamten der Polizei und den Sachver¬
ständigen Auskunft über das Verfahren bei Herstellung
der Erzeugnisse und über die zur Verarbeitung gelangen¬
den Stoffe, insbesondere auch über deren Menge und
Herkunft, zu erteilen.

8 8
Die Sachverständigen sind vorbehaltlich der dienst¬

lichen Berichterstattung und der Anzeige von Gesetz¬
widrigkeiten verpflichtet, über die Einrichtungen und
Geschäftsverhältnisse, welche durch die Aufsicht zu ihrer
Kenntnis kommen, Verschwiegenheit zu beobachten und
sich der Mitteilung und Verwertung der Geschäfts- und
Betriebsgeheimnisse zu enthalten. Sie sind hierauf zu
vereidigen.

8 9
Die Unternehmer von Betrieben, in denen Käse

hergestellt oder verkauft wird, haben einen Abdruck
dieser Verordnung in ihren Betriebs- und Verkaufs¬
räumen auszuhängen.

8 10
Die Landeszsntralbehörden erlassen die Bestim¬

mungen zur Ausführung dieser Verordnung Sie kön¬
nen bestimmen, daß Zuwiderhandlungen gegen diese
Bestimmungenmit Gefängnis bis zu sechs Monaten
oder niit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark be¬
straft werden.

8 N
Der Reichskauzler kann Ausnahmen von den Vor¬

schriften dieser Verordnung zulassen.
8 12

Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark wird bestraft:

1. wer den Vorschriften des 8 5 Abs. 1, 8 7 Abs. 2
oder den nach 8 5 Abs. 3 erlassenen Bestimmungen
zuwiderhandelt;

2. wer der Vorschrift des § 8 zuwider Verschwiegen¬
heit nicht beobachtet oder der Mitteilung oder
Verwertung von Geschäfts- oder Betriebsgeheim¬
nissen sich nicht enthält;

3. Wer den im 8 9 vorgeschriebenen Aushang unter¬
läßt.

Im Falle der Nr. 2 tritt die Verfolgung nur auf
Antrag des Unternehmers ein.

8 13
Die zuständige Behörde kann Betriebe schließen,

deren Unternehmer oder Leiter sich in Befolgung der
Pflichten unzuverlässig zeigen, die ihnen durch diese
Verordnung oder die dazu erlassenen Bestimmungen
auferlegt sind.

Gegen die Verfügung ist Beschwerde zulässig. Ueber
die Beschwerde entscheidet die höhere Verwaltungs¬
behörde entgültig. Die Beschwerde bewirkt keinen
Aufschub. . 814

Die Höchstpreise dieser Verordnung und die auf
Grund dieser Verordnung festgesetzten Preise sind Höchst¬
preise im Sinne des Gesetzes, betreffend Höchstpreise
vom 4. August 1914 in der Fassung der Bekannt¬
machung vom 17. Dezember 1914 (Reichs-Gesetzbl. S.
516) in Verbindung mit den Bekanntmachungenvom
2t . Januar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 25) und vom 23.
September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603).

Die Verordnung, betreffend Einwirkung von Höchst¬
preisen auf laufende Verträge, vom I I . November 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 758) findet auf Verträge über
Lieferung von Käse entsprechende Anwendung; die nach
§ 2 Abs 2 Satz 2 dem Verkäufer von Milch und
Butter zustehende Befugnis, das Schiedsgericht anzu-
rufen, steht auch dem Verkäufer von Käse zu.

8 15
Diese Verordnung tritt mit dem 21. Januar 1916

in Kraft. Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunnt
des Außerkrafttretens.

Berlin, den 13. Januar 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Delbrück.

Berlin, den 11. Januar 1916.
Den Landwirten wird empfohlen ihren Frühjahrs¬

bedarf an Benzol unverzüglich zu decken, da z. Zt. der
Absatz aus den gefüllten Tanks der Benzolgewinnungs¬
anstalten infolge Minderung des Heeresverbrauchs stockt,
während im Frühjahr wieder mit einer beträchtlichen
Steigerung der militärischen Bedürfnisse gerechnet werden
mutz. Nötigenfalls werden sich die Beteiligten nicht
ausschließlich au ihre bisherigen Bezugsquellen zu halten
haben, sondern auch um neue bemühen müssen.

Motorenöl kann von der Kriegsschmieröl-Gesell-
schast Berlin W 8, Mauerstraße 25, bezogen werden.
Anstatt Benzin mutz Benzol verwendet werden. Wo
erstens etwa durchaus nicht entbehrt werden kann (zum
Anlassen der Motoren) müßte es im freien Handel be¬
schafft werden. Geringe Mengen wird die deutsche Pe-
troleum-Aktien-Gesellschaft, Berlin W 8, Mauerstratze
35, oder die deutsche Erdöl-Aktien-Gesellschast, Berlin
W . 35, Kurfürstenstratze 137, abgeben.können.

Ministerium für Landwirtschaft, Domänen
und Forsten.

Freiherr von Schorlemer.

Bekanntmachung,
betreffend

mit Kraft angetriebene Maschinen
für Konfektionsarbeit.

Auf Grund des 8 9 Buchstabe b des Gesetzes über
den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 (in Bayern
auf Grund Artikel 4 Ziffer 2 des Gesetzes über den
Kriegszustand vom 5 Noember 1912) wird folgendes
zur allgemeinen Kenntnis gebracht:

1. Das Zuschneiden von Web- und Wirkwaren
mittels mechanisch angetriebener Zuschneidemaschienen
wird hiermit verboten.

2. In allen Betrieben, in denen mit Kraft ange¬
triebene Näh-, Knopfloch- und andere derartige Ma¬
schinen für die Konsektionierung von Web- und Wirk¬
waren verwendet werden, darf mit diesen Maschinen
nur noch während 30 Stunden in jeder Woche gear¬
beitet werden.

3 Das Vergeben von Konfektionsarbeitzu Zwecken
der Herstellug von Erzeugnisseu aus Web- und Wirk¬
waren zu niedrigeren Lohnsätzen als den im Monat
Dezember 1915 ortsüblichen ist verboten.



Wenn die an Maschinen, wie unter Ziffer 2 be-
schriebn, beschäftigten Arbeiter bisher im Tage- oder
Wochenlohn bezahlt wurden, so darf nach dem Inkraft¬
treten dieser Bekanntmachung der zu zahlende Lohn für
eine Woche für jeden Arbeiter nicht niedriger sein, als
der bisher ortsübliche.

Soweit im Stücklohn hergestellte Gegenstände infolge
der Derbote 1 und 2 auf ander Weise konfektioniert
werden müssen als bisher, ist der Arbeitnehmer für den
entstandenen Mehranfwand von Zeit von dem Arbeit¬
geber am Lohn zu entschädigen.

Zn Streitfällen soll ein Gutachten von der örtlich
zuständigen Handwerkskammer eingeholt werden.

Ein besonderer Unternehmergewinndarf aus einer
derartigen Lohnerhöhung beim Verkauf der hergestellten
Waren nicht hergeleitet werden, d. h. der Verkaufs¬
preis darf höchstens um den wirklichen Betrag des Mehr¬
lohns erhöht werden.

4. Werkstätten im eigenen Betriebe der Militär- und
Marieneverwaltung sind von diesen Maßnamen nicht
betroffen.

5. Unmittelbare Heeres- oder Marinelieferanten,
bei denen durch die Derbote 1 und 2 die Erfüllung der
Lieferzeit in Frage gestellt wird haben, sich an die auf¬
tragerteilende Stelle mit dem Ersuchen um Verlängerung
der Lieferfrist zu wenden. Die anordnende Behörde
wird aus besonderes Ansuchen der austragerteilenden
Steden in den Fällen, in denen eine Verlängerung der
Lieferfrist im Heeresinteresse nicht bewilligt werden kann,
eme Befreiung von den Verboten l und 2 für die Er¬
ledigung bereits laufender Aufträge gewähren.

Auch die beschaffenden Stellen des Heeres und der
Marine dürfen neue Aufträge nur noch unter Berück¬
sichtigung der Anordnungen dieser Bekanntmachungerteilen.

6. Irgend welchen Gesuchen um Befreiung aus anderen
Gründen als den in Ziffer5 genannten, kann nicht statt-
gegeben werden.

7. Die Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündig,
ung in Kraft.

8. Abdrucke vorstehender Bekanntmachung (beim
Webstoffmeldeamt der Kriegs - Rohstoff-Abteilung des
Königlich Preußischen Kriegsministeriums, BerlinS W.
48, Verlängerte Hedemannstraße 1t , erhältlich) sind in
den Räumen der in Betracht kommenden Betriebe und
Firmen anzuschlagen.

Frankfurt a. M., den 18. Januar 1916.
XVlll. Armeekorps. Stellvertr. Generalkommando.

2) Rach § 1253 der Reichsversicheruugsordnung
kann ausnahmsweise eine Rente auch länger als auf
ein Jahr rückwärts gewährt werden, wenn der Berech¬
tigte durch Verhältnisse, die außerhalb seines Willens
liegen, verhindert gewesen ist, den Antrag rechtzeitig
zu stellen und wenn in diesem Falle der Antrag binnen
3 Monaten gestellt ist, nachdem das Hindernis weg¬
gefallen ist. Da nach8 1265/6 der Reichsversicherungs-

! ordnung ein Kriegsvermißter erst dann für verschollen gilt
Iund für tot erklärt werden kann, wenn während eines

Jahres keine glaubhaften Nachrichten von ihm einge¬
gangen sind und die Umstände seinen Tod wahr¬
scheinlich machen, so halten wir die Ausnahmevorschrift
des § 1253 der Reichsversicherungsordnung bei den
Hinterbliebenen von Kriegsoermißten durchweg für an¬wendbar.

Der Vorstand der Landesversicherungsanstalt
Hessen-Nassau
J. D. : Schröder.

I . Nr. V. A. 119.
Marienberg, den 22. Januar 1916.

Vorstehendes Rundschreiben der Landesversiche¬
rungsanstalt „Hessen Nassau" wird hiermit im Anschluß
an meine Bekanntmachungenvom 9. Sept. 1915, V.
a. 764 (Kreisblatt Rr . 74) und vom 3. Dezember 1915
V. a. 1103, (Kreisblatt Nr. 98) veröffentlicht. Die
Herrn Bürgermeister des Kreises ersuche ich, die Be¬
teiligten in geeigneter Weise hierauf aufmerksam zu
machen und bei der Entgegennahme von Rentenan¬
trägen auf die gegebenen Bestimmungen genau zu
achten.

Der Vorsitzende des Versicherungsamts.I . V.: Winter.

beamten bei den Güterabfertigungsstellenvorzuzeia«/
Sie haben ferner eine Liste zu führen, aus der h'
gekauften Tiere, deren Lebensgewicht, der Name J
Wohnort des Verkäufers sowie der gezahlte Preis
sichtlich sind. Die Liste ist stets mitzuführen und gieu
falls den Polizeibeamten auf Verlangen vorzuzeigen8 5

Diese Anordnung tritt sofort in Kraft.
8 6

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnungen werik
neben der Entziehung des Erlaubnisscheines mit <z
fängnis bis zu 6 Monaten oder Geldstrafe bis zu I«
Mark bestraft.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.I . V. : Winter.

Die Herren Bürgermeister des Kreises ersuche ich, vo,
stehende Anordnung widerholt auf ortsübliche Weise b,
kannt zu machen.

Der Vorsitzende des KreisausschussesI . D.: Winter.

Frankfurt (Main), den 15. Januar 1916.
Betr. Unbefugte Herstellung von Dienststegeln.

Ans Grund des 8 9 b des Gesetzes vom 4. 6. 1851
bestimme ich für den mir unterstellten Korpsbezirk und
- im Einvernehmen mit dem Gouverneur - auch für
den Befehlsbereich der Festung Mainz : - Wer es
unternimmt, ohne schriftlichen, mit Siegel- oder Stempel¬
abdruck versehenen und ordnungsmäßig unterschriebenen
Auftrag einer Militärbehörde

1. Siegel oder Stempel mit auf Militärbehörden
bezüglicheu Inschriften,

2. Vordrucke zu Militärurlaubsscheinen,
3. Vordrucke zu Militärfahrscheinen

anzufertigen, oder bereits angefertigte Gegenstände dieser
Art oder Abdrucke der zu 1. genannten Siegel oder Stem¬
pel außerhalb der dienstlichen Zuständigkeit an einen
Andern als die Behörde entgeltlich oder unentgeltlich zu
verabfolgen, wird, sofern nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen eine höhere Strafe verwirkt ist, mit Ge¬
fängnis bis zu einem Jahre , oder beim Dorliegen mil¬
dernder Umstände mit Haft oder mit Geldstrafe bis zu
1500 Mark bestraft.

18. Armeekorps. Stellv. Generalkommando.
Der kommandierende General.

Freiherr von Gall, General der Infanterie.
Marienberg, den 26. Januar 1916.

Bekanntmachung.
Auf Grund des 8 49 a der Bundesratsverordnung

über den Verkehr mit Brotgetreide und Mehle aus
dem Erntejahr 1915 hat der Kreisausschuß in seiner
heutigen Sitzung vom 1. Februar rc. ab folgende Höchst¬
preise für Brot festgesetzt:

1. Für ein Kriegsbrot (Roggenbrot) im
Gewichte von 4 Pfund 65 Pfg.

2. Für ein Vollkornbrot (Schrotbrot) im
Gewichte von 4 Pfund 60

3. Für ein Weizenbrot (Brötchen) im
Gewichte von 65 Gramm 5 „
Das Gewicht bezieht sich auf frischgebackenes Brot.

Der Kreisausschuß des Oberwesterwaldkreises.I . V. : Winter.

Kassel, den 12. Januar 1916.
Im Anschluß an unsere Rundschreiben vom 2. Sep¬

tember und 21. Oktober 1915 über die Anmeldung
von Witwengeld, sowie Witwen- und Waisenrentenan-
sprüchen seitens der Hinterbliebenen von Kriegsver¬
mißten teilen wir mit, daß wir in wohlwollendster Be¬
rücksichtigung der durch den Krieg geschaffenen Aus¬
nahmeverhältnisse beschlossen haben, bis zu einer et¬
waigen grundsätzlichen Entscheidung des Reichsversiche¬
rungsamts folgenden Standpunkt einzunehmen:

1) Der Anspruch aus das Witwengeld verfällt nach
8 1300 der Reichsversicherungsordnung bei den Hinter¬
bliebenen von Vermißten, deren Todestag nach 8 1266
von uns festgestellt ist, wenn er nicht innerhalb eines
Jahres nach dem Tage dieser amtlichen Todesfestsetzung
geltend gemacht wird.

Dem Kreiskomitee vom Roten Kreuz in Wies¬
baden erteile ich Grund der Vundesradsverordnung
vom 22. Juli 1915 (Reichs-Gefetzbl. S . 449), betreffend
die Regelung der Kriegswohlfahrtspflegeund der preu¬
ßischen Ausführungsbestimmungendazu, die wiederruf-
liche Erlaubnis, bis zum I Juli 1916 die von ihm,
soweit bekannt, zum ersten Mal ohne anderweites Vor¬
bild herausgebrachten „Wohlfahrtsgranaten" innerhalb
des Regierungsbezirks Wiesbaden mit vorher unmittel¬
bar einzuholendem Einverständnis mit den Organisationen
des Roten Kreuzes (Kreiskomitee vom Roten Kreuz,
Zweigvereine vom Roten Kreuz, VaterländischenFrauen¬
vereine) oder den örtlichen Kriegsfürsorgestellen in Wirt¬
schaften und an anderen öffentlichen Orten zu Kriegs-
wohlfahrtszwecken benageln zu lassen und zwar unter
folgenden Bedingungen.

1.) Don dem Reinertrag der Nagelung sind zu¬
nächst 10 °/o an das Bezirkskomiteevom Roten Kreuz
(Deutsche Bank, Zweigstelle Wiesbaden) abzuführen.
Der Rest ist mindestens zur Hälfte den Organisationen
des Roten Kreuzes oder den örtlichen Kriegsfürsorge,
stellen zu überlassen. Der noch übrig bleibende Teil
verbleibt dem Kreiskomitee vom Roten Kreuz in Wies¬baden.

2.) Zum 15. April und 15. Juli 1916 ist mir
über das Ergebnis ber Nagelungen, die entstandenen
Unkosten und die Verteilung des Reinertrages für die
Zeit bis zum 1. April bezw. 1. Juli d. Is . Rechnung
zu legen.

gez:  Dr . v. Meister.
An das Kreiskomitee vom Roten Kreuz in Wiesbaden.

Königliches Schloß.

Marienberg, den 24. Januar 1916.
Abdruck erhalten die Ortspolizeibehörden des

Kreises zur Kenntnis.
Der Königliche Landrat.

Tgb. Nr. K. A. 720.
Marienberg, den 25. Januar 1916. $

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
petroleunrverteilung pro Februar . :

Mit Bezug auf meine Verfügung vom 20. Januar
Tgb. Nr. 542, Kreisblatt Nr. 6, bringe ich nachsteheni
den Verteilungsplan für die Februar-Petroleummenge,
zu Ihrer Kenntnis.

Die Abgabe des Petroleums erfolgt wieder au°
dem Straßenwagen und wird in den nächsten Tage,
beginnen.

Ich ersuche, die Verteilung innerhalb der Gemeindl
alsbald vorzunehmen.

Wegen der Bezahlung verweise ich auf die ober
angezogene Verfügung.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
I . D. : Winter.

I . V. : Winter.

Tgb. Nr. K. A. 743.
Marienberg, den 25- Januar 1916.

Bekanntmachung.
Auf Grund der 88 12, 15 und 17 der Bundes-

ratsbekanntmachungenvom 25. Sept. 1915(R. G. Bl.
S. 607), 4. November 1915 (R . G. S . Bl. 728)füber
die Errichtung von Preisprüfungsstellen und die Der-
sorgungsregelung wird mit Zustimmung des Herrn Re¬
gierungs-Präsidenten zu Wiesbaden für den Oberwester-
wüldkreis folgendes angeordnet:

8 i.
Der Ankauf von Rindvieh und Schweinen durch

Händler oder andere Wiederverkäufer, sowie durch Per¬
sonen, die den An- und Verkauf vermitteln, ist nur auf
Grund besonders erteilter schriftlicher Erlaubnis zulässig.
Der Erlaubnisschein wird von dem Landrat als Vor¬
sitzender des Kreisausschusses erteilt und gilt nur für
den Umfang des Oberwesterwaldkreises.

8 2
Der Erlaubnisschein wird nur solchen Händlern

erteilt, die die Gewähr dafür bieten, daß sie den An¬
kauf auf schlachtreifes Vieh beschränken. Händlern,
die nach außerhalb des Kreises liefern wollen, werden
außerdem die Erlaubnis nur insoweit erhalten, als der
Verbraucher namhaft gemacht wird und es sich um
Lieferungen handelt, die auch schon im Frieden üblich
waren. Personen die sich erst während des Krieges
mit dem Rindvieh-, bezw. Schweinehandel befaßt haben,
wird die Erlaubnis nicht erteilt.

8 3
Die Erlaubnis kann versagt oder jederzeit wider¬

rufen werden.
8 4

Die Händler haben den Erlaubnisschein den zu-
tändigen Beamten, ferner den an dem beabsichtigten

Kaufabschluß beteiligten Personen und den Ei enbahn-

Liter
Ailertchen 40
Altstadt 80
Astert 20
Atzelgift 20
Vach 20
Bellingen 20

>Berod 40
Borod 40
Bölsberg 20
Vretlhausen 20
Dreifelden 40

(hiervon abzugeben an
Schmidthahn 10 Liter,

Linden 10 Liter .)
Dreisbach 40
Eichenstruth 20
Enspel 20
Fehl-Ritzhausen 40
Giesenhausen 20
Großseifen 20
Hahn 20
Hardt 20
Heimborn 40
Heuzert 20
Höchstenbach 60
Höhn-Urdorf 60
Hof 80
Kackenberg 20
Kirburg 40
Korb 20
Kroppach 40
Kundert 20
Langenbach P . K. 40
Langenbachb. M. 40
Langenhahn 80

(hiervon abzugeben an
Hinteckirchen 10 Liter,
Hintermühlen 15 Liter,
Hölzenhausen 15 Liter)

Lautzenbrücken 20
Liebenscheid 40
Limbach 20
Lochum 20

Lit«
20
20
20
40
20'
40
60
40
40
40
40

Luckenbach
Marzhausen
Merkelbach
Mittelhattert
Mörlen
Mudenbach
Mündersbach
Wüschenbach
Neunkhausen
Niederhattert
Niedermörsbach

(hiervon abzugeben an
Obermörsbach 12 Liter)

Nister 80
(hiervon abzugeben an

Abtei Marienstatt 20 Liter)
Norken 4g ;
Oberhattert 40
Pfuhl 40
Püschen 201

(hiervon abzugeben an
Stockum 10 Liter)

Roßbach 60  j
Rotzenhahn 40'

(hiervon abzugeben an
Todtenberg 15 Liter)

Schönberg 20
Stangenrod 20
Stein-Neukirch 40
Stein-Wingert 20 J
Steinebach 40
Stockhausen-Illfurth 20 1
Streithausen 20 j
Wahlrod 60 1
Weißenberg 20 ]

(hiervon abzugeben an
Löhnfeld 10 Liter)

Welkenbach 20
(hiervon abzugeben an

Winkelbach 10 Liter)
Wied 40 >
Millingen 40
Zinhain 20 !

Tgb. Nr. K. B. 889.
Marienberg, den 24. Januar 1916.

Bekanntmachung.
Die Verordnung über den Verkehr mit Hülsenfrüch¬

ten vom 26. August 1915 (R. G. Bl. S . 520) be-
I stimmte im § 1 Absatz3, daß Besitzer von Hülsenfrüchten

aus ihren Vorräten insgesamt 1 Doppelzentner von jeder
Art ohne Vermittelung der Zentraleinkaufs-Gesellschaft
m. b. H. absetzen dürfen. Diese Vorschrift ist durch die
Bekanntmachung des Bundesrats vom 25. Okt. 1915
(R. G. Bl. S 681) mit Wirkung vom 25. Okt. 1915
aufgehoben worden. Es dürfen mithin seit dem 25. Okt.
1915 auch klriuere Mengen von Hülsenfrüchten nicht
mehr ohne Vermittelung der Zentraleinkaufsgesellschaft
m. b. H. abgesetzt werden. Die Zentraleinkaufsgesellschaft
hat dem Kommunalverband die im Kreise noch vorhan¬
denen, bei genannter Gesellschaft nicht angemeldeten
Mengen Hülsensrüchte überlassen. Die Besitzer von
Hulsenfrüchten dürfen daher solche jetzt nur noch an
den Kommunalverband absetzen, anderfalls sie sich straf¬
bar machen. Der Kommunalverband hat die für den
Aufkauf des Roggens bestellten Kommissionäre auch mit
dem Ankauf der abzugebenden Hülsenfrüchte beauflagt.
Der Kommunalverband zahlt für das Pfd . gute dicke
weiße Bohnen 55 Pfennig.



Die Herrn Bürgermeister werden ersucht, dies so¬
fort auf ortsübliche Weise bekannt machen zu lassen und
streng darüber zu wachen, daß der Verkauf von Hülsen¬
früchten nur an die von mir bestellten Kommissionäre
erfolgt ist. Von etwa abzugebenden Hülsensrüchten er¬
suche ich den Kommissionärenumgehend Kentnis zu geben

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
3. V .: Winter.

3L Nr. L. 239.
Marienberg, den 20. Januar 1916-

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Nachdem der Sammelplan für die im Jahre 1916

in der Provinz Hessen-Nassau genehmigten evangelischen
Haus-Kollekten festgesetzt und die Sammelzeiten durch
die zuständigen kirchlichen Behörden bestimmt sind, ver¬
öffentliche ich nachstehend den Kollektenplan mit dem
Bemerken, daß von den Herren Bürgermeistern und
den Gendarmerie-Wachtmeistern des Kreises auf die
genaue Innehaltung der bestimmten Termine zu achten ist.

Ich bemerke:
1) Nur diejenige Stelle, die die Sammelzeiten der

Kollekten festgesetzt hat, ist zur Verlegung be¬
rechtigt;

2) Jedem Kollektanten ist ein Spielraum von 3 Tagen
gelassen, sodaß z. B- eine in der Gemeinde für
den 13. Februar bestimmte Kollekte auch am 10.,
11. und 12. oder 14., 15. und 16. Februar er¬
hoben werden kann.

Der Königliche Landrat.
I . V. : Winter.
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Tgb. Nr . 599.
Marienberg, den 25. Januar 1916.

Bekanntmachung.
Die unterm 29. Novemberv. Is ., Kreisblatt Nr.

96, erlassene Bekanntmachung betreffend: Handel ] mit
Butter aus dem Oberwesterwaldkreise wird hiermit
aufgehoben.

Die durch Bekanntmachung des Reichskanzlers
vom 24. Oktober 1915, (R.-G.-BI. S . 705) und 29.
Oktober 1915, (R .-G.-BI. S . 719) festgesetzten Grund¬
preise bleiben unberührt.

Der Vorsitzende des KreisausschusseZ.
_ __ I . V.: Winter._

Verordnung
über den Verkehr mit Brotgetreide

und Mehl.
Auf Grund der §§ 47, 48, 49 und 57 der Ver¬

ordnung des Bundesrats über den Verkehr mit Brot¬
getreide und Mehl aus dem Erntejahr 1915, vom- 28.
Juni 1915 (Reichs-Gesetzbl. S. 363), wird für den
Oberwesterwaldkreisfolgendes angeordnel:

1.
Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe und deren

Angehörige, welche auf Grund der Anordnung des
Kreisausschusfes, betr. Ueberwachung der Selbstversorger,
vom 8. September 1915, Kreisblatt Nr. 73, als Selbst¬
versorger zugelassen sind, dürfen vom 1. Februar 1915
ab an Brotgetreide nicht mehr als 9 Äitvgramm pro
Kopf uuo Monat vermahlen lassen und verbrauchen
Solange ihr Brotgetreide zu reichen hat, dürfen sie weder
Brot noch Mehl kaufen.

11.
In der Verordnung des Kreisausschusses über die

Regelung des Brot- und Mehlverbrauchs vom 8. Sep¬
tember 1915, Kreisblatt Nr. 73, werden folgende An¬
ordnungen vorgenommen.

1. 3n § 1 wird die Zahl 225 durch „200" ersetzt.
2. In § 6 wird hinter dem I. Absatz folgender Satz

eingeschoben:
Jm übrigen gelten die Bestimmungen der

Bekanntmachung des Stellvertreters des Reichs¬
kanzlers vom 16. Dezember 1915 (Reichs-Gesetzbl.
S . 823).

3. In § 7 wird die Fahl 2300 durch „2000" und
und die Zahl 72 durch „65" ersetzt.

4. In 8 8 wird die Fahl 1575 durch „1400" ersetzt.
Die Vorschriften unter AbschnittI und die vorste¬

henden Anordnungen, Abschnitt II , treten mit dem 1.
Februar 1916 in Kraft.

Marienberg, den 28. Januar 1916.
Der Kreisausschuß des Oberwesterwaldkreises.

J . V. : Winter.

Der Krieg.
Tagesberichte der Heeresleitung.

Großes Hauptquartier, 25. Jan . (W. B , Amtlich)
. Westlicher Kriegsschauplatz:

In Flandern nahm unsere Artillerie die feindlichen
Stellungen unter kräftiges Feuer. Patrouillen , die an
einzelnen Stellen in die stark zerschossenen Gräben des
Gegners eindrangen, stellten große Verluste bei ihm
fest, machten einige Gefangene und erbeutetenZ vier
Minenwerser. Der Templerturm und die Kathedrale
von Nieuport, die dem Feinde gute Beachtungsstellen
boten, wurden umgelegt.

Oestlich von Neuville griffen unsere Truppen im
Anschluß an erfolgreiche Minensprengungen Teile der
vordersten französischen Gräben an, erbeuteten drei Ma¬
schinengewehre und machten über hundert Gefangene.
Mehrfach angesetzte feindliche Gegenangriffe gegen die
genommenen Stellungen kamen über klägliche Anfänge
nicht hinaus ; nur eiuzelne beherzte Leute verließen
ihren Graben, sie wurden niedergefchossen.

Deutsche Flugzeuggeschwader griffen die militärischen
Anlagen von Nancy und den dortigen Flughafen, so¬
wie die Fabriken von Baccarat an. Ein französischer
Doppeldecker fiel bei St . Benvit (nordwestlich von
Thiaucourt) mit seinen Insassen unversehrt in unsere
Hand.

Oestlicher Kriegsschauplatz:
Russische Vorstöße wurden an verschiedenen Stellen

leicht abgewiesen.
Balkan-Kriegsschauplatz.

Nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.

Großes Hauptquartier, 26. Jan . (W. B. Amtlich
Westlicher Kriegsschauplatz:

Die Franzosen versuchten durch eine große Zahl
von Gegenangriffen die ihnen entrissenen Gräben östlich
von Neuville zurückzugewinnen. Sie wurden jedesmal
mehrfach nach Handgemenge abgewiesen.

Französische Sprengungen in den Argonnen ver¬
schütteten aus einer kleinen Strecke unseren Graben,
bei Höhe 285 nordöstlich von La Ehalade besetzten
wir den Sprengtrichter, nachdem wir einen Angriff des
Feindes zum Scheitern gebracht hatten.

Marineflugzeuge griffen militärische Anlagen des
Feindes bei La Panne, unsere Heeresflugzeuge die
Bahnanlagen von Loo (südwestlich von Dixmuiden)
und von Bethune an.

Oestlicher und Balkan-Kriegsschauplatz:
Keine besonderen Ereignisse.

Oberste Heeresleitung.
Großes Hauptquartier, 27. Januar . (W- T. B. Amtlich.)

Westlicher Kriegsschauplatz.
3n Verbindung mit einer Beschießung unserer

Stellungen im Dünengelände durch die feindliche Land¬
artillerie belegten feindliche Monitors die Gegend von
Westende mit ergebnislosem Feuer.

Beiderseits der Straße Vimy- Neuville stürmten
unsere Truppen nach vorangegangener Sprengung die
französische Stellung in einer Ausdehnung von 500 bis
600 Meter, machten einen Offizier, zweiundfünfzig Mann
zu Gefaugenen und erbeuteten ein Maschinengewehr
und drei Minenwerfer. Nach fruchtlosen Gegenan¬
griffen des Feindes entspannen sich hier und an anderen
in den letzten Tagen eroberten Gräben lebhafte Hand-
granatenkämpse.

Die Stadt Lens lag unter starkem feindlichem
Feuer.

In den Argonnen zeitweise heftige Artilleriekämpfe.
Oestlicher Kriegsschauplatz.

Abgesehen von erfolgreichen Unternehmungen klei¬
nerer deutscher und österreichisch-ungarischer Abteilungen
bei der Heeresgruppe des Generals von Linsingen ist
nichts von Bedeutung zu berichten.

Balkan-Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.

Oberste Heeresleitung.
Oesterreichifch-ungarifcher Tagesbericht.

Wien, 26. Fan . (W 23.) Amtlich wird verlaut¬
bart, 26 Januar 1916:

Russischer Kriegsschauplatz:
Nichts Neues

Italienischer Kriegsschauplatz:
Am Görzer Brückenkopf nahmen unsere Truppen

i» den Kämpfen bei Oslavija einen Teil der dortigen
feindlichen Stellungen in Besitz. Hierbei sielen 1197
Gefangene, darunter 45 Offiziere und zwei Maschinen-
gewehre in unsere Hände. Auch an mehreren anderen
Stellen der Isonzosront nahm die Gefechtstätigkeit zu.
Angriffe und Annäherungsversuche der Italiener gegen
die Podgora, den Monte San Michele und unsere
Stellungen östlich von Monfalcone wurden abgewiesen.
Unsere Flieger belegten Unterkünfte und Magazine des
Feindes in Borgo und Ala mit Bomben.

Südöstlicher Kriegsschauplatz:
Die Vereinbarungen über die Waffenstreckung des

montenegrinischen Heeres wurden gestern um 6 Uhr
abends von den Bevollmächtigten der montenegrinischen

Regierung unterzeichnet. Die Entwaffnung geht ohne
Schwierigkeiten vor sich und wurde auch aus die Be¬
zirke von Kolasin und Andrijevica ausgedehnt.

Der Stellvertreter des Ehefs des Generalstabs:
o. H ö f e r, Feldmarschalleutnant.

Oberst House in Berlin.
TU Berlin, 27. Jan Oberst House, der Ver¬

trauensmann des Präsidenten Wilson, ist heute vormit¬
tag in Berlin angekommen. Infolge der stürmischen Über¬
fahrt und der Anstrengungen der Reise ist Oberst House
ziemlich erschöpft und muß sich kurze Zeit schonen. Er
hat daher auch die Teinahme an allen ihm zu Ehren
geplanten Festlichkeiten, darunter auch an einem Früh¬
stück, das die amerikanische Handelskammer am Sonn¬
abend im Hotel Adlohn veranstalten wollte, abgelehnt.

Kaiser Wilhelm und Bulgarien.
Budapest, 27. Jan . (W B.) Gelegentlich eines

Interviews des Berliner Mitarbeiters des „Az Est"
mit dem bulgarischen Gesandten Ritzow sagte dieser: Das
Erscheinen des Deutschen Kaisers in Nisch hat in Bul¬
garien einen grenzenlosen Enthusiasmus erregt. Einen
besonders guten Eindruck machte es, daß der Kaiser die
Flüchtlinge der mazedonischen Freischaren auszeichnete.
Einen besonderen Beweis von Großmut gab der Kaiser,
indem er den Bulgaren die gesamte Beute schenkte, welche
in Serbien den deutschen Truppen in die Hände gefallen ist.

Das rumänische Getreide für Deutschland.
Budapest, 26. Jan . Nach einer Bukarester Mel¬

dung hat die rumänische Regierung dem Ansuchen der
deutschen Käufer stattgegeben, das für Deutschland be¬
stimmte Getreide, da die Eisenbahnlinienin der Buko¬
wina anderweitig stark in Anspruch genommen sind,
nach Ramadon transportieren und dort auf deutsche
Schlepper zu verladen.

Rückzug der Montenegriner auf Durazzo.
Lugano, 26 Jan . Die Montenegriner räumen vor

den unrückenden Oesterreichern den albanischen Küsten¬
platz San Giovanni di Medua und ziehen sich nach
einem Telegramm der „3dea Nazionale" aus Medua
überstürzt gegen Durazzo zurück.

Die „Lufitania "-Angelegenheit.
Amsterdam, 25. Jan . Holländische Blätter melden

aus Washington: Bernstorff hat jetzt die endgültigen
Vorschläge seiner Regierung der Regierung in Was¬
hington unterbreitet. Die Tat des Unterseebootskom-
mandanten wird darin nicht desavouiert. Deutschland
wird keine neuen Konzessionen machen Die Beamten
in Washington erwarten, daß die Angelegenheit geregelt
werden könne.

Von Nah unö Fern.
Marituberg, 28. Jan . In ernster, den Zeitver-

hältnissen angepaßter Form ist nunmehr zum zweiten
mal Kaisers Geburtstag gefeiert worden. Im Hotel
Ferger hatten sich eine Anzahl Gäste eingefunden, um
den Geburtstag Sr . Majestät Kaiser Wilhelm II ., wel¬
cher sonst in Friedenszeiten bei einem Festessen in fröh¬
licher Stimmnng gefeiert worden, in schlichter, würdiger,
dem Wunsche unsere Landesherrn entsprechender Weise
zu begehen. Herr Dekan Heyn brachte in zündenden,
von echt vaterländischer Begeisterung getragenen Worten
ein dreifaches Hoch auf unseren Kaiser aus Redner
würdigte in seiner Ansprache die gegenwärtige Weltlage
und geleitete seine Ausführungen auf die Person unseres
Monarchen als obersten Kriegsherrn hinüber, gab ferner
der stolzen Siegeszuversicht Ausdruck, die ein Volk be¬
seelt, dessen Zukunft in so starke Hände gelegt ist. Die
späteren Stunden füllten gemeinschaftlicher Gesang
patriotischer Lieder und gesellige Unterhaltung aus.

- Die neuen eisernen Zehnpfennigstücke gelangen
von jetzt ab zur Ausgabe. Sie werden indes nicht an
Sammler abgegeben; denn einmal werden sie für den
Verkehr dringend gebraucht und zweitens wird ihnen
angesichts der vielen Millionen, die geprägt werden,
ein Seltenheitswert niemals zukommen.

Betzdorf, 27. Jan - Dem Kreise Altenkirchen sind
von der Zentraleinkaussgenossenschaft in Berlin geringere
Mengen ausländischer Butter zur Verfügung gestellt
worden. Die Verteilung erfolgt durch die Bürgermeister¬
ämter zum Selbstkostenpreise zunächst mit Rücksicht auf
das geringere Quantum an die unter Tag arbeitenden
Bergleute in Mengen von je i/2 Pfund . Sollte weitere
Auslandsbutler dem Kreise Altenkirchen überwiesen, wer¬
den, wird wegen Verteilung an die schwer arbeitende
Bevölkerung weitere Bestimmung getroffen werden.

Wiesbaden, 26. Jan . Dieser Tage wurde auf der
Nordseite des Gasthauses Adolfshöhe (Biebricher Ge¬
markung) ein größeres Gelände zum Bau eines „Krüp¬
pelheims" angekauft für den Wiesbadener Bezirk.

Aus dem Taunus, 26. Jan . In Schmitten, dem
Mittelpunkt des ehemaligen altnasfauischen Schmiede¬
handwerks wurde ein Kriegsamboß eingeweiht und für
die Benagelung freigegeben. Den ersten Nagel schlug
Landrat v. Bezold(Usingen) in das formenschöne Kriegs¬
wahrzeichen des Hochtaunus ein.

Köln, 27. Jan . Wie die „Kölnische Volkszeitung"
unter dem heutigen Datum meldet, ist der Erzbischof
von Köln, Kardinal von Hartmann, vom Kaiser ins
Herrenhaus berufen worden.

München, 26. Jan In einer in Augsburg ab¬
gehaltenen Sitzung des bayerischen Städteverbandes,
die sich mit der von der Staatsregierung in Aussicht
genommenen Schaffung einer Gesamtorganifation der
Lebensmittelversorgung für ganz Bayern beschäftigte,
wurde ein Ausschuß gewählt, der mit der Staatsre-
gierung verhandeln und die Interessen der bayerischen
Städte bei den weiteren Beratungen in den Ministerien
vertreten soll.



Tiefbewegt geben wir Nachricht von dem gestern erfolgten Ableben unseres hochverehrten
Vorsitzenden, des Herrn

Königl. Kommerzienrats Carl Grün.
Der Verstorbene gehörte seit 1900 der Handelskammer als Mitglied an und führte feit

1901 den Vorsitz.
Wir verlieren in dem Heimgegangenen einen treuen Freund und Berater, der uns mit

seinen reichen Erfahrungen und Kenntnissen eine wertvolle Stütze war und die Interessen der
Kammer jederzeit auf das Beste wahrgenommen hat.

Ein echt deutscher Mann vomehmer Gesinnung ist leider allzufrüh dahingegangen.
Wir werden dem Entschlafenen in Dankbarkeit ein dauerndes, ehrenvolles Andenken

bewahren.
Dillenburg, den 27. Januar 1916.

Die Handelskammer.

Suche mehrere selbständige
Arbeiter für mein Säge¬
werk bei gutem Lohn.

Ferdinand Weth,
Holzhandlung

und Dampfsägewerk,
Freusburg a. d. Sieg (Rhein!)

Strelchholzscliacliteiliflisen
fürs Feld, mit ober ohne

Namen,

Der Areisarbeitsnachweis
zu Limburg a. L., Walderdorfferhof , Telefon Ar. 107
vermittelt für Arbeitnehmer kostenlos gewerbliche, nichtge
werbliche und landwirtschaftlicheArbeiter, Tagelöhner, weibliche
Dienstboten, Küchen- und Kindermädchen, landwirtschaftliche Knechte,
Mägde, Fabrik -Arbeiter und -Arbeiterin.

Anfragen werden mündlich, schriftlich und tele¬
fonisch angenommen.

Me längere Zeit wieder Praxis aas.
Bestellungen nach - auswärts werden dringend

vormittags erbeten.

Hachenburg T| i» TTiiiiyp
Fernsprecher Nr . 45 . m. 9 V / ■

Sprechstunden:
an Wochentagen von 8—9 Uhr und 12—2 Uhr

Sonntags nur von 9—12 Uhr.

i Die Beitreibung von Forderungen
auf gerichtlich und außergerichtlichem Wege, ferner das

Jnkaffo
auch von älteren verloren gegebenen Außenständen, sowie

alle Vertretungen vor Gericht,
Anfertigung von Gesuchen und Reklamationen,

Versteigerungen pp.
übernimmmt bei zuverlässiger Bearbeitung

P. Schaar,
Prozeßagent,

Hachenburg (Schloßberg5).

Ẑahn-Praxis.
Habe meine Sprechstunden in Marienberg und

Hachenburg wieder ausgenommen.
Sprechstunden in Marienberg:

Werktags . von 9 - 1 und 3 - 7 Uhr,
Sonntags . . von 9 —1 Uhr,

außer Dienstags und Freitags.
Sprechstunden in Hachenburg:

Dienstags und Freitags . von 8 - 5 Uhr.
Hochachtungsvoll

Otto Bockeloh,
Dentift.

Garantie für jedes Stück.

Carl Fischer, Ä

Kreuz-Broschen
liefert preiswert

Ernst Strunk,
Gravieranstalt, Unnau.

Gravierungen aller Art, sauber
und billig.

waldsägen
u. Waldäxte

in großer Auswahl.

Hachenburg.

Für die erste heilige
Konfirmation  und Kommunion

große Vorräte in

Kleider-«.Anzugstoffeni fertigen Anziigen ns«.
Kaufen Sie frühzeitig , dann
finden Sie eine große Auswahl.

Berliner Kaufhaus, Hachenburg
Inh . : P . Fröhlich.

Erstes und größtes Haus für Gelegenheitskäufe.

Sußciskm « Wessel
kräftige Waare, in roher und email. Ausführung, liefert

in mehreren Größen ab Lager

A. L. Wehr , Haiger.
.  Wiederverkäufern Rabatt. ■

Große Auswahl!
Herren-,Barschen-nnd Kmben-Anziige

von den einfachsten bis zu den feinsten.

iw Herren -Ueberzieher "WW
Herren - u. Knaben -Lodenjoppen

in guten Qualitäten.

Bo ^CNbv Vlänlc ! für Herren und Kinder.
Heere»-. Bursche«- und Kmdeu-Peleriueu«Capes).

Kaufhaus Louis Trkdemann,
Hachenburg.

1 Aerzte *J
empfehlen als vortreff¬

liches Hustenmittel
| » |“' '■ iV

uuionrn ?tbtaud’“1
sie gegen

| Heiserkeit, Verschleimung, j
Keuchhusten, Katarrh,

schmerzenden Hals, sowie
als Vorbengimg gegen Er¬
kältungen, daher hochwill¬
kommen jedem Krieger!
filAfh not- begl. Ieug-

Nisse von Aerzten
und Privaten verbürgen den

sicheren Erfolg.
Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg.

iKriegspack. 15 Pf ., kein Porto .I
^Zu haben inApotyeken sowie bei|

E. Zitzer in Warienverg,
Ant. Schneider in Alpenr-d,

Gustav Kessler in gof.
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